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Landeshauptstadt Stuttgart 
Referat Soziales und gesellschaftliche Integration 
GZ: SI 

GRDrs 1/2018 
      
 

Stuttgart, 10.01.2018 

Erfahrungsbericht sowie Änderungvorschläge der Sozialverwaltung zur 
Satzung über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für 
Flüchtlinge 

Beschlussvorlage 

Vorlage an zur Sitzungsart Sitzungstermin 

Sozial- und Gesundheitsausschuss 
Verwaltungsausschuss 
Internationaler Ausschuss 
      

Beschlussfassung 
Beschlussfassung 
Kenntnisnahme 
      

öffentlich 
öffentlich 
öffentlich 
      

22.01.2018 
24.01.2018 
24.01.2018 
      

      

Beschlussantrag 

 
 
1.  Von dem Erfahrungsbericht sowie den Änderungsvorschlägen der Sozialverwaltung  

(siehe Anlage 1) wird zunächst Kenntnis genommen. 
 
2. In einem zweiten Schritt wird die Sozialverwaltung aufgefordert, eine Beschlussvor- 

lage mit konkreten Änderungen vorzulegen. 
 
3.  Interimsmäßig wird eine nach § 13 Abs. 2 Ziff. 2 der Satzung über die Benutzung von 

Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge gewährte befristete Gebührenermäßi-
gung bis zunächst 31. Mai 2018 über 6 Monate hinaus gewährt, auch wenn die in der 
Satzungsnorm genannte Dauer von 6 Monaten überschritten wird. 

 

Kurzfassung der Begründung

Der Gemeinderat hat mit Wirkung vom 1. September 2017 die Nutzungsverhältnisse für Unter-
künfte in der „Satzung über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für Flüchtlinge“ 
(GRDrs 381/2017 – Neufassung) aktualisiert und neu geregelt. 
 
Über die Erfahrungen der Verwaltung seit dem 1. September 2017 und die Änderungsvorschlä-
ge der Sozialverwaltung wird berichtet (siehe Anlage 1). 
 
In einem weiteren Schritt wird die Sozialverwaltung einen Beschlussantrag mit konkreten Ände-
rungen vorlegen. 
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Bis zu einer Beschlussfassung durch den Gemeinderat über eine notwendige Änderung der 
Satzung vom 1. September 2017 über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für 
Flüchtlinge und deren Inkrafttreten ist es erforderlich, die bisher bestehende Regelung für 
Selbstzahler zu verlängern.  
 
Aufgrund der bisherigen Regelung ist es möglich, Selbstzahlern einmalig für maximal 6 Monate 
eine Gebührenermäßigung zu gewähren. Für die Fälle, die ab 1. September 2017 die Ermäßi-
gung in Anspruch nehmen, läuft die halbjährige Befristung bis zum 28. Februar 2018. Für diese 
Nutzer müsste ab 1. März 2018 die reguläre (höhere) Gebühr festgesetzt werden. Um Härtefäl-
le zu vermeiden, wird vorgeschlagen, die Selbstzahlerregelung in der bisherigen Höhe um min-
destens 3 Monate, also bis 31. Mai 2018, zu verlängern. Es ist vorgesehen, dass die geänderte 
Satzung zum 1. Juni 2018 in Kraft tritt. 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen 

 
Die Verlängerung der Selbstzahlerregelung führt gegenüber der Darstellung in GRDrs 381/2017 – 
Neufassung, und der daraus folgenden Veranschlagung im Haushalt 2018/2019 im Bereich der 
ermäßigten Gebühren für Selbstzahler in der Gebührensatzung im THH 500, Sozialamt, beim 
Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte, Kontengruppe 330 Öffentlich-
rechtliche Entgelte, zu folgenden monatlichen Mindererträgen (Darstellung nur für 4,5 qm Wohn- 
und Schlaffläche pro Platz, da die HH-Ansätze 2018/2019 auf dieser Grundlage ermittelt wurden): 

 
Sollplatz pro Monat 389,84 EUR 

Ermäßigt pro Monat 228,15 EUR 

Differenz pro Monat 161,69 EUR 

  

Anzahl der Personen (Prognose) 165 

Minderertrag pro Monat 26.680,00 EUR 

 
 
 

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Das Referat Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen, Referat für Sicherheit, Ordnung und 
Sport sowie das Referat Allgemeine Verwaltung, Kultur und Recht haben diese Vorlage 
mitgezeichnet. 
 

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

--- 



Seite 3 

Erledigte Anfragen/Anträge: 
--- 

 
Werner Wölfle 
Bürgermeister 

Anlagen 

1. Ausführliche Begründung 
2. Neue Änderungssatzung über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts für 
    Flüchtlinge 
3. Geänderte Fassung der Satzung über die Benutzung von Unterkünften des Sozialamts  
    für Flüchtlinge ab _________ 
4. Gebührenkalkulation 
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Anlage 1 zu GRDrs 1/2018 
 
Ausführliche Begründung 
 
 
Die vom Gemeinderat am 13. Juli 2017 beschlossene Satzung über die Benutzung von Unter-
künften des Sozialamts für Flüchtlinge trat zum 1. September 2017 in Kraft. Hierbei wurde eine 
grundsätzliche Benutzungsgebühr von 389,84 EUR für 4,5 qm Sollplatzfläche (ausschließlich 
Wohn- und Schlaffläche pro Platz) und 606,41 EUR für 7 qm Sollplatzfläche (ausschließlich 
Wohn- und Schlaffläche pro Platz) beschlossen. Dies entspricht einem Kostendeckungsgrad  
von 89,1 % (siehe Anlage 4).  
 
Nachdem inzwischen erste Erfahrungen der Verwaltung in der Umsetzung vorliegen, soll nun 
über die Erkenntnisse des Zeitraums ab 1. September 2017 berichtet werden. 
 
 

Erfahrungsbericht über den Zeitraum vom 1. September bis 15. Dezember 2017 
 
 
Grundsätzlicher Ablauf der Gebührenumstellung zum 1. September 2017 
 
Die aufgrund der zum 1. September 2017 in Kraft getretenen Satzung geänderten Gebühren-
bescheide wurden Anfang September 2017 an die Bewohner/Bewohnerinnen bzw. Bedarfsge-
meinschaften der Flüchtlingsunterkünfte versandt (rd. 4.000 Bescheide).  
 
Die Anpassung der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II), nach dem 
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
(AsylbLG) auf die neue Gebührenhöhe erfolgte bei den Haushalten, die sich zum Umstellungs-
zeitpunkt im Leistungsbezug befanden, reibungslos. 
 
 
Zudem hat die sukzessive Umsetzung der 7 qm-Regelung seit dem 2. Januar 2018 zur Folge, 
dass in den jeweiligen Einzelfällen neue Gebührenbescheide für 7 qm erlassen werden.  
 
 
Auswirkungen für Auszubildende 
 
Auszubildende können Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III) in Form 
von Berufsausbildungsbeihilfen (BAB) oder nach dem Berufsausbildungsförderungsgesetz  
(BAföG) beantragen, sofern die Ausbildungsvergütung zur Sicherung des Lebensunterhalts nicht 
ausreicht. Das BAB und BAföG berücksichtigen bei der Berechnung der Ausbildungsförderung 
einen maximalen Mietanteil von 250,00 EUR bei einer Obergrenze der Gesamtförderung von 
622,00 EUR (BAB) bzw. 735,00 EUR (BAföG) ggf. zuzüglich Fahrtkosten, Berufskleidung u. ä. 
Das Einkommen wird auf diese Obergrenzen angerechnet. Eine Aufstockung von Ausbildungsför-
derleistungen im Rahmen des SGB II, SGB XII und AsylbLG ist nur in besonderen Härtefällen 
möglich, jedoch keinesfalls die Regel.  
 
Auszubildende, die bislang Leistungen nach § 2 AsylbLG beziehen und deren Ausbildung im 
Rahmen des BAföG oder der §§ 51, 57 und 58 SGB III (BAB) dem Grunde nach förderfähig ist, 
werden nach der derzeitigen Rechtslage von Leistungen nach dem AsylbLG ausgeschlossen  
(§ 2 AsylbLG i.V.m. § 22 Abs. 1 SGB XII). Dies gilt unabhängig davon, ob sie unter Berücksichti-
gung des aufenthaltsrechtlichen Status tatsächlich Ausbildungsförderung erhalten können. Diesen 
Personen verbleibt zur Finanzierung des Lebensunterhaltes nur das Ausbildungsgehalt, aufsto-
ckende (zusätzliche) Leistungen sind hier grundsätzlich ausgeschlossen. 
In diesen Fällen fehlen den Auszubildenden die Mittel, um die tatsächliche grundsätzliche Gebühr 
(389,84 EUR für 4,5 qm Sollplatzfläche bzw. 606,41 EUR für 7 qm Sollplatzfläche) zu begleichen. 
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Zum Stand 15. Dezember 2017 erhalten 9 Auszubildende die ermäßigte Gebühr aufgrund der 
bisherigen sozialen Komponente für Selbstzahler. 5 Anträge sind noch nicht entschieden. Die 
Verwaltung geht davon aus, dass sich diese Zahl der Auszubildenden in den kommenden Jahren 
auf durchschnittlich 50 Auszubildende pro Jahr erhöhen wird.  
 
Da eine Ausbildung in der Regel länger als ein Jahr dauert, ist die soziale Komponente für Selbst-
zahler nicht ausreichend, da diese bislang auf 6 Monate befristet ist. 
 
Auswirkungen auf den Leistungsbezug nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG 
 
Durch die Gebührenerhöhung zum 1. September 2017 kamen 26 Haushalte (Stand:  
15. Dezember 2017), die bisher Selbstzahler waren, wieder in den Leistungsbezug nach dem 
SGB II bzw. dem AsylbLG. Dies entspricht bei rd. 4.000 erlassenen Gebührenbescheiden  
0,7 % der Haushalte. Im SGB XII kam es zu keinem neuen Leistungsbezug. 
 
 

 SGB II AsylbLG 

Alleinstehende 1 17 

zwei Personen 1 0 

drei Personen 1 2 

vier Personen 0 2 

ab fünf Personen  1 1 

 
 
Die Bedarfshöhen sind monatlich aufgrund teils schwankender Einkommen sehr unterschiedlich. 
Die aufstockenden Leistungen betragen zwischen 40,10 EUR und 1.162,36 EUR pro Monat.  
 
Auswirkungen auf den ausländerrechtlichen Status 
 
Der Großteil der in Stuttgart lebenden Flüchtlinge hat Anspruch und bezieht soziale Leistungen. 
Für den überwiegenden Anteil der in den Stuttgarter Unterkünften wohnenden Flüchtlinge dürften 
sich infolge der erhöhten Gebühren noch keine ausländerrechtlichen Nachteile ergeben. 
 
Im Einzelfall kann sich die Gebührenerhöhung jedoch ausländerrechtlich auswirken. Dies ist im-
mer dann der Fall, wenn die Sicherung des Lebensunterhaltes (§ 2 Abs. 3 Aufenthaltsgesetz – 
AufenthG) Voraussetzung für die Erteilung eines Aufenthaltstitels an die Betroffenen selbst oder 
an Familienangehörige, oder auch für die Streichung von Auflagen, z. B. der Wohnsitzauflagen, 
ist. Bei Bezug von Sozialleistungen ausschließlich wegen Unterbringung in Unterkünften (der vor-
läufigen und der Anschlussunterbringung) wird die Ausländerbehörde Einzelfallprüfungen vor-
nehmen und vorhandene Spielräume nutzen.  
 
Auswirkungen auf die soziale Komponente für Alleinerziehende und Familien 
 
Die soziale Komponente für Alleinerziehende und Familien wurde aufgrund positiver Erfahrungen 
der vergangenen Jahre auch in die Regelungen der Satzung zum 1. September 2017 übernom-
men. 
 
Die Höchstbeträge für Paare und Alleinerziehende mit zwei oder mehr dem Haushalt angehören-
den Kindern bis zum vollendeten 25. Lebensjahr sollen verhindern, dass große Familien übermä-
ßig belastet werden (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 der Satzung). Die Höchstbetragssätze und die Inanspruch-
nahme im Zeitraum 1. September 2017 bis 15. Dezember 2017 können folgender Tabelle ent-
nommen werden: 
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Höchstbetrag pro Monat für Paare mit 
zwei oder mehr dem Haushalt angehören-

den unverheirateten  
Kindern bis zum vollendeten  

25. Lebensjahr 

Höchstbetrag pro Monat für  
Alleinerziehende mit zwei oder mehr dem 
Haushalt angehörenden unverheirateten 

Kindern bis zum vollendeten 25. Lebensjahr 
 

4,5 qm 7 qm 4,5 qm 7 qm 

1.559,36 EUR 2.425,64 EUR  1.169,52 EUR 1.819,23 EUR  

524 Haushalte 41 Haushalte 190 Haushalte  14 Haushalte 

 
Insgesamt haben 769 Haushalte die soziale Komponente für Alleinerziehende und Familien  
erhalten (19,2 % der Haushalte). 
 
Auswirkungen auf die soziale Komponente für Selbstzahler 
 
Neu wurde in die Satzung zum 1. September 2017 eine soziale Komponente für Selbstzahler  
in Form einer ermäßigten Gebühr aufgenommen. Selbstzahler im Sinne der zum  
1. September 2017 in Kraft getretenen Satzung sind bislang die Nutzer (bzw. deren Bedarfsge-
meinschaft), die unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Benutzungsgebühr aufgrund von 
eigenem Einkommen/Vermögen keinen Anspruch auf Leistungen zur Existenzsicherung nach 
SGB II, SGB XII oder AsylbLG haben (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung). 
 
Diese Selbstzahler erhalten bislang einmalig für maximal 6 Monate eine ermäßigte Gebühr.  
 
Der Verwaltung des Sozialamts, welche die Gebührenbescheide erlässt, war bis zum  
31. August 2017 nicht bekannt, welche Haushalte die Gebühr aus eigenen Mitteln finanzierten, 
also bereits Selbstzahler waren und welche Haushalte Leistungen nach dem SGB II, SGB XII 
oder AsylbLG bezogen. Ein Abgleich aller Haushalte mit allen beteiligten leistungsgewährenden 
Stellen ist datenschutzrechtlich nicht zulässig. Ebenso war es der gebührenfestsetzenden Stelle  
aufgrund einer fehlenden satzungsrechtlichen Regelung, die den Gebührenschuldner verpflichtet, 
Nachweise (z. B. Verdienstbescheinigungen, Rentenbescheide) vorzulegen, nicht möglich, selbst 
festzustellen, ob ein Haushalt Anspruch auf Leistungen hat und ggf. in welcher Höhe.  
 
Deshalb war es bislang erforderlich, dass die Bewohner, die einen Antrag auf die ermäßigte Ge-
bühr für Selbstzahler stellen, eine Bestätigung der entsprechenden leistungsgewährenden Stelle 
mit einer Berechnung vorlegen, die bescheinigt, dass aufgrund von Einkommen/Vermögen kein 
Leistungsanspruch unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Benutzungsgebühr besteht.  
 
Bis zum 15. Dezember 2017 wurden 220 Anträge auf die ermäßigte Gebühr für Selbstzahler ge-
stellt (5,5 % der Haushalte), davon wurden 165 Anträge bewilligt. Dies entspricht 75 % der gestell-
ten Anträge bzw. 4,1 % der Haushalte. In 47 Fällen steht die Entscheidung noch aus, da bearbei-
tungsrelevante Unterlagen noch nicht vorgelegt wurden. Abgelehnt wurden 8 Anträge, da die Vo-
raussetzungen für die ermäßigte Gebühr aufgrund des Bezugs von Sozialleistungen nicht erfüllt 
waren. 
 

Anträge Bewilligungen noch nicht entschie-
dene Anträge 

Ablehnungen 

220 165 47 8 
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Die ermäßigte Gebühr für Selbstzahler wurde im Zeitraum 1. September 2017 bis  
15. Dezember 2017 von folgenden Haushalten in Anspruch genommen: 
 

 Gebühr pro  
Monat je Platz bei mind. 4,5 qm 

Sollplatzfläche 

Gebühr pro Monat je Platz bei mind. 
7 qm  

Sollplatzfläche 

Gesamt 228,15 EUR 354,90 EUR 

165 

 
154 x Einpersonenhaushalt 
1 x Zweipersonenhaushalt 

 

 
9 x Einpersonenhaushalt 

1 x Zweipersonenhaushalt 
 

 
Es wurden keine Anträge von Selbstzahlern in Kombination mit der sozialen Komponente für  
Familien und Alleinerziehende gestellt, d. h. in dieser Konstellation gab es keine Selbstzahler. 
 
 
Im Zeitraum 1. September 2017 bis 15. Dezember 2017 sind 12 Haushalte, die Selbstzahler  
waren, aus den Flüchtlingsunterkünften in Privatwohnraum umgezogen. 
 
 

Änderungsvorschläge der Sozialverwaltung 
 
Bei der Entscheidung über die Festsetzung einer Gebühr, insbesondere bei der Entscheidung 
über die Gebührenhöhe unter Berücksichtigung von sozialen Komponenten, hat eine Abwägung 
zwischen dem öffentlichen Interesse an einer Kostendeckung und dem privaten Interesse des 
Gebührenschuldners zu erfolgen. 
 
Das öffentliche Interesse besteht an einer kostendeckenden Gebühr. Im Interesse des Bewohners 
ist es, eine möglichst geringe Gebühr für die Unterkunft zu bezahlen. Mit der im Folgenden vorge-
schlagenen Neuregelung der sozialen Komponente für Auszubildende und der Verbesserung der 
sozialen Komponente für Selbstzahler könnte ein finanziell und sozial noch ausgewogenerer Inte-
ressensausgleich als bisher erfolgen. Dadurch kann die Motivation zur Arbeitsaufnahme bzw. zum 
Verbleib in Arbeit bei Flüchtlingen besser gefördert und somit die Integration auch in das Arbeits-
leben erreicht und aufrechterhalten werden. Dies überwiegt das öffentliche fiskalische Interesse 
an einer möglichst kostendeckenden Gebühr.  
 
Diese Motivation könnte durch mehrere, nachfolgend vorgeschlagene Maßnahmen erreicht wer-
den: 
 
1. neue soziale Komponente für Auszubildende, um die Chancen des Personenkreises der 

Flüchtlinge auf Abschluss einer Ausbildung maßgeblich zu unterstützen und die Ausbildung 
nicht durch eine zu hohe Gebühr und/oder eines zu kurzen Ermäßigungszeitraums zu ge-
fährden, 

 
2.  eine geringere Gebühr für Selbstzahler, mit welcher den Arbeitnehmern/-innen mehr von ih-

rem Verdienst verbleibt und die im Rahmen der Gleichbehandlung an die ermäßigte Gebüh-
renhöhe für Auszubildende angepasst wird, 

 
3.  durch die Änderung der Voraussetzungen für Selbstzahler, mit welcher eine frühere Unab-

hängigkeit von Sozialleistungen erreicht wird, 
 
4. durch Anpassung der Regelung zur Nachweiserbringung für Selbstzahler und Auszubildende, 
 
5.  durch die Verlängerung des Zeitraums, in welchem die Selbstzahlergebühr gewährt wird. 
 
Bei der Umsetzung der Änderungsvorschläge wäre die Satzung wie in Anlage 2 und 3 zu ändern. 
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Zu 1. Neue soziale Komponente für Auszubildende 
 

Auszubildende, die eine dem Grunde nach förderfähige Ausbildung nach BAföG oder  
§§ 51, 57 und 58 SGB III (BAB) absolvieren, zahlen künftig während der Dauer der Ausbil-
dung eine ermäßigte Gebühr. Das bestehende förderfähige Ausbildungsverhältnis wäre zu 
Beginn der Ausbildung durch Vorlage geeigneter Unterlagen (z. B. Ausbildungsvertrag, 
Ablehnungsbescheid SGB II oder AsylbLG) nachzuweisen.  
 
Die ermäßigte Gebühr für Auszubildende richtet sich dabei bei einer Sollplatzfläche von  
7 qm nach dem maximalen Mietanteil von 250,00 EUR, der wie erwähnt bei BAB bzw.  
BAföG Berücksichtigung bei der Berechnung der Ausbildungsförderung findet. Die Gebühr 
bei einer Sollplatzfläche von 4,5 qm wird anteilig geringer, d. h. auf 160,00 EUR festge-
setzt. 
 
Dazu wäre es erforderlich, folgende Regelung in § 13 Abs. 2 Nr. 3 der Satzung hinzu- 
zufügen: 

 
3. Gebührenermäßigung für Auszubildende: 

  
Auszubildende im Sinne der Satzung sind die Nutzer, die eine dem Grunde nach för-
derfähige Ausbildung nach BAföG oder §§ 51, 57 und 58 SGB III (BAB) absolvieren 
und aufgrund des Ausbildungsstatus keinen Anspruch auf Leistungen zur Existenzsi-
cherung nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG haben. 
Diese zahlen während der Dauer der Ausbildung auf Antrag nachfolgende ermäßigte 
Gebühr: 

 

 Gebühr je Platz bei min-
destens  
4,5 qm  

Sollplatzfläche 

Gebühr je Platz bei  
mindestens  

7 qm  
Sollplatzfläche 

Gesamt 160,00 EUR 250,00 EUR 

 
 

Das bestehende förderfähige Ausbildungsverhältnis ist zu Beginn der Ausbildung 
durch Vorlage geeigneter Unterlagen nachzuweisen. 
 
 

 
Zu 2. Ermäßigung der monatlichen Gebührenhöhe für Selbstzahler nach § 13 Abs. 2 Nr. 2  
  der Satzung 
 

Um die Integration erwerbstätiger Flüchtlinge zu fördern und Anreize zur Arbeitsaufnah- 
me zu verstärken, würde die Gebührenhöhe für Selbstzahler von bisher 228,15 EUR (bei 
4,5 qm) auf 160,00 EUR bzw. 354,90 EUR (bei 7 qm) auf 250,00 EUR pro Platz festge-
setzt und der Gebührenhöhe für Auszubildende (s.o.) entsprechen. 
 
Die Höchstbeträge für Paare mit zwei oder mehr dem Haushalt angehörenden unverhei-
rateten Kindern bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die Selbstzahler sind, würden von 
bisher 912,60 EUR (bei 4,5 qm) auf 640,00 EUR bzw. 1.419,60 EUR (bei 7 qm) auf 
1.000,00 EUR reduziert. 
 
Die Höchstbeträge für Alleinerziehende mit zwei oder mehr dem Haushalt angehörenden  
unverheirateten Kindern bis zum vollendeten 25. Lebensjahr, die Selbstzahler sind, wür-
den von bisher 684,45 EUR (bei 4,5 qm) auf 480,00 EUR bzw. 1.064,70 EUR (bei 7 qm) 
auf 750,00 EUR gesenkt. 
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Zu 3. Änderung der Voraussetzung für Selbstzahler nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung  
 

Selbstzahler im Sinne der zum 1. September 2017 in Kraft getretenen Satzung sind Nutzer 
(bzw. deren Bedarfsgemeinschaft), die unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Benut-
zungsgebühr (389,84 EUR für 4,5 qm Sollplatzfläche und 606,41 EUR für 7 qm Sollplatz-
fläche) aufgrund von eigenem Einkommen/Vermögen keinen Anspruch auf Leistungen zur 
Existenzsicherung nach SGB II, SGB XII oder AsylbLG haben (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 der Sat-
zung). 
 
Die Definition eines Selbstzahlers würde zugunsten der erwerbstätigen Bewohner/Be-
wohnerinnen in Flüchtlingsunterkünften geändert, indem der Gebührenschuldner und die 
mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen künftig bereits Selbstzahler wären, 
wenn sie unter Berücksichtigung der ermäßigten Gebühr (neu: 160,00 EUR bei 4,5 qm 
und 250,00 EUR bei 7 qm pro Platz) keinen Anspruch auf laufende Leistungen zur Exis-
tenzsicherung nach dem SGB II, SGB XII oder AsylbLG hätten. 
 
 

Zu 4. Anpassung der Regelung zur Nachweiserbringung für Selbstzahler und Auszubil-
dende 

 
Bisher ist zum Nachweis der Voraussetzungen für die Selbstzahlergebühr die Vorlage  
eines Ablehnungsbescheids vom Jobcenter oder Sozialamt (Leistungsabteilung) erforder-
lich.  
 
Es wird nun eine Neuregelung vorgeschlagen: 
Auf Antrag des Gebührenschuldners kann auf den oben genannten Ablehnungsbescheid 
verzichtet werden, indem die gebührenfestsetzende Stelle in der Verwaltungsabteilung des 
Sozialamts eine entsprechende Plausibilitätsprüfung vornimmt. Diese erfolgt durch Vorla-
ge entsprechender Nachweise (z. B. Verdienstbescheinigungen, Rentenbescheide). Eine 
Vorsprache bei der leistungsgewährenden Stelle beim Jobcenter oder Sozialamt wäre so-
mit nicht mehr erforderlich. Es wäre jedoch auch weiterhin möglich, mit einem Ableh-
nungsbescheid der leistungsgewährenden Stelle die Unabhängigkeit von Leistungen 
nachzuweisen. 

 
 
Zu 5. Anpassung der Zeitdauer für Selbstzahler nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung 
 

Die befristete Gebührenermäßigung soll den nicht im Leistungsbezug befindlichen Haus-
halten (Selbstzahlern) als Anreiz dienen, im Zeitraum von maximal 6 Monaten eigenen 
Wohnraum zu finden. 
 
Es hat sich gezeigt, dass dieser kurze Zeitraum den Betroffenen aufgrund der aktuellen 
Wohnraumsituation in Stuttgart nicht genügend ausreicht, geeigneten eigenen Wohnraum 
zu finden. Dies spiegeln die aktuellen Auszugszahlen der Selbstzahler (12 Haushalte im  
Berichtszeitraum vom 1. September 2017 bis 15. Dezember 2017) wider. 
 
Die Zeitdauer der Regelung für Selbstzahler sollte von einmalig maximal 6 Monaten auf  
einmalig maximal 12 Monate verlängert werden. 

 
 
§ 13 Abs. 2 Nr. 2 der Satzung zu o. g. Punkten 2 bis 5 wäre wie folgt zu ändern: 

 
 (2) 2. befristete Gebührenermäßigung: 

 
Die Landeshauptstadt Stuttgart gewährt Gebührenschuldnern nach dieser Satzung 
auf Antrag einmalig für die Dauer von maximal 12 Monaten nachfolgend genannte 
ermäßigte Benutzungsgebühr, wenn der Gebührenschuldner und die mit ihm in Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen unter Berücksichtigung der ermäßigten Ge-
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bühr keinen Anspruch auf laufende Leistungen zur Existenzsicherung nach dem 
SGB II, SGB XII oder AsylbLG haben.  

 

 Gebühr je Platz bei  
mindestens  

4,5 qm  
Sollplatzfläche 

Gebühr je Platz bei 
mindestens  

7 qm  
Sollplatzfläche 

Gesamt 160,00 EUR 250,00 EUR 

 
 

Höchstbetrag für Paare mit zwei oder 
mehr dem Haushalt angehörenden  

unverheirateten  
Kindern bis zum vollendeten  

25. Lebensjahr 

Höchstbetrag für Alleinerziehende mit 
zwei oder mehr dem Haushalt angehö-

renden unverheirateten Kindern bis 
zum vollendeten  
25. Lebensjahr 

 

Mind. 4,5 qm 
Sollplatzfläche 

Mind. 7 qm Sollplatz-
fläche 

Mind. 4,5 qm 
Sollplatzfläche 

Mind. 7 qm Sollplatz-
fläche 

640,00 EUR 1.000,00 EUR 480,00 EUR 750,00 EUR 

 
Zur Gewährung der reduzierten Gebühr muss der Gebührenschuldner durch Vorlage 
geeigneter Unterlagen (z. B. Verdienstbescheinigung, Rentenbescheid, Ablehnungs-
bescheid des Sozialleistungsträgers) die Unabhängigkeit von laufenden Leistungen 
zur Existenzsicherung nach dem SGB II, SGB XII oder AsylbLG nachweisen. 
 
Nach Ablauf des maximal 12 Monate dauernden Zeitraums errechnet sich die Ge-
bühr nach § 13 Absatz 2 Ziffer 1. 
 

§ 13 Abs. 3 der Satzung zu den o. g. Punkten 1 bis 5 wäre wie folgt zu ändern: 
 

(3) Für die Errechnung der Benutzungsgebühr nach Kalendertagen wird für jeden Tag 
der Benutzung 1/30 der monatlichen Gebühr zugrunde gelegt. Die Gebührenermäßi-
gung beginnt mit dem 1. des Monats mit dem der Antrag gestellt wurde, sofern die 
Voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 2 Satz 1 bzw. Absatz 2 Nr. 3 Satz 1 vorliegen. 
 

 

Finanzelle Auswirkungen 
 
1. Selbstzahlerregelung 
 

Gegenüber der Darstellung in GRDrs 381/2017 – Neufassung, und der daraus folgenden 
Veranschlagung im Haushalt 2018/2019 würden die neu vorgeschlagenen Anpassungen im 
Bereich der ermäßigten Gebühren für Selbstzahler in der Gebührensatzung im THH 500,  
Sozialamt, beim Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte, Kontengrup-
pe 330 Öffentlich-rechtliche Entgelte zu folgenden jährlichen Mindererträgen führen (Darstel-
lung nur für 4,5 qm Wohn- und Schlaffläche pro Platz, da die HH-Ansätze 2018/2019 auf die-
ser Grundlage ermittelt wurden): 
 

 

4,5 qm 

Sollplatz pro Monat 389,84 EUR 

ermäßigt pro Monat für Selbstzahler 160,00 EUR 

Differenz 229,84 EUR 

    

Anzahl Personen (Prognose) 250 

Minderertrag 12 Monate (THH 500) - 689.520,00 EUR 
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Unter der berechtigten Annahme, dass die Selbstzahler zum Berechtigtenkreis der SGB II-
Leistungsempfänger gehören, würden die Gebührenmindereinnahmen im THH 290, Jobcen-
ter (SGB II), zu folgenden Auswirkungen führen: 
 
 

Minderaufwand Mietkostenübernahme SGB II 1.169.520 EUR 

damit zusammenhängend Minderertrag KdU-
Bundesanteil (seit 1. Januar 2018 Erhöhung  
von 51,7 % auf 52,2 %) 

- 610.489 EUR 

Verbesserung SGB II gesamt (THH 290) 559.031 EUR 

 
 

Per Saldo ergibt sich somit durch die Erweiterung 
der Selbstzahlerregelung eine Verschlechterung des 
Gesamthaushalts (Mindererträge THH 500 abzgl. 
Verbesserung THH 290) von: 

rd. 130.500 EUR 

 
 
2. Gebührenermäßigung für Auszubildende 
 

Die Einführung einer ermäßigten Gebühr für Auszubildende in der Gebührensatzung würde 
im THH 500, Sozialamt, beim Schlüsselprodukt 1.31.40.01.10.00-500 Flüchtlingsunterkünfte, 
Kontengruppe 330 Öffentlich-rechtliche Entgelte, zu folgenden jährlichen Mindererträgen  
führen: 
 

 

4,5 qm 

Sollplatz pro Monat 389,84 EUR 

ermäßigt pro Monat 160,00 EUR 

Differenz 229,84 EUR 

    

Anzahl Personen (Prognose) 50 

Mindererträge 12 Monate 137.904,00 EUR 

 

Auch hier würden die Gebührenmindereinnahmen durch niedrigere Leistungsaufwendungen 
und damit entsprechenden Aufwandsminderungen in den THH 290, Jobcenter (SGB II) und 
THH 500, Sozialamt (AsylbLG), kompensiert. 
 
 

Da unbekannt ist, aus welchem Leistungsbezug 
(SGB II oder AsylbLG) die Ausbildung begonnen 
wird, kann eine Veränderung der effektiven Ertragssi-
tuation nicht verlässlich eingeschätzt werden. Aus-
gehend von den o. a. Annahmen bei der Selbstzah-
lergebühr dürfte es sich bei den Auszubildenden  
(20 % der dort angenommenen und o. g. Fallzahlen) 
um eine Verschlechterung handeln von maximal: 

rd. 26.100 EUR  

 
 
  



Seite 12 

 
Die in GRDrs 381/2017 – Neufassung dargestellten effektiven Verbesserungen der Ertragssituati-
on würden sich entsprechend verringern. Eine solche Darstellung war in der GRDrs 381/1017 – 
Neufassung nicht möglich, da erst jetzt aufgrund bereits vorliegender Erfahrungen eine qualifizier-
te Schätzung der Selbstzahler möglich ist. 
 

 
2018 

In GRDrs 381/2017 – Neufassung dargestellte effektive Ver-
besserung 5.767 TEUR 

Verringerung durch die neue Selbstzahlerregelung - 131 TEUR 

Verringerung durch die neue Auszubildendenregelung - 26 TEUR 

    

Neue effektive Verbesserung 5.610 TEUR 

 
 
Da die ermäßigten Gebühren nicht der kostendeckenden Gebühr entsprechen, würde die Lan-
deshauptstadt Stuttgart die Kosten der sozialverträglichen Komponenten tragen.  
 
Bei den dargestellten finanziellen Auswirkungen handelt es sich allerdings um modellhafte Be-
rechnungen, die verschiedene Unwägbarkeiten enthalten. Weder die Anzahl der Selbstzahler, 
noch deren Aufenthaltsdauer bzw. die Zahl der Übergänge in Privatwohnraum sind verlässlich zu 
prognostizieren. Eine endgültige Aussage über die Abweichung gegenüber der Haushaltsplanung 
2018/2019 kann erst im Rahmen der jeweiligen Jahresabschlüsse getroffen werden. 
 
 

 
 

 


